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Australien 

Stand: März 2020 

Diese Informationsschrift soll Sie bei den Vorbereitungen Ihrer Eheschließung in Australien un-

terstützen. Sollten Sie feststellen, dass für Sie wichtige Fragen nicht gestellt und somit nicht 

beantwortet wurden, teilen Sie uns dies bitte mit. Nur so sind wir in der Lage, wirklichkeitsnahe 

Informationen zur Verfügung zu stellen. Dafür bedanken wir uns schon jetzt. 

Rechtlicher Hinweis 

Für die Vollständigkeit und die Richtigkeit der Angaben kann trotz sorgfältiger Recherche keine 

Haftung übernommen werden. Für den Inhalt oder die Nutzung von Internetseiten Dritter wird 

ebenfalls keine Haftung übernommen. 

Der Nachdruck ist nur bei deutlicher Quellenangabe und ohne Vornahme von Änderungen zu-

lässig. Die Übersendung eines Belegexemplars ist zwingend erforderlich. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Gründen der Lesbarkeit auf eine geschlechtsspezifische 

Sprache verzichtet haben. 
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Wie kann geheiratet werden? 

Grundsätzlich können deutsche Staatsangehörige in Australien standesamtlich oder kirchlich 

heiraten. Die zivile und die kirchliche Trauung haben in Australien die gleiche rechtliche Wir-

kung und werden in Deutschland anerkannt. 

 

Wie lange muss man sich im Land aufgehalten haben? 

Eine Mindestaufenthaltszeit im Land ist nicht vorgeschrieben. 

 

Wer kann die Eheschließung vornehmen? 

Die Trauung kann von einem Standesbeamten, Friedensrichter oder Priester vorgenommen 

werden. 

 

Welches Standesamt ist zuständig? 

Zuständig ist das Standesamt des Ortes, an welchem die Trauung stattfinden soll. 

 

Wie lange ist die Aufgebotsfrist? 

Die Aufgebotsfrist beträgt einen Monat. 

 

Wann kann die Trauung erfolgen? 

Die Trauung kann einen Tag nach Ablauf der Aufgebotsfrist erfolgen. 
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Welche Unterlagen müssen Heiratswillige vorlegen? 

Die vorzulegenden Unterlagen können in den einzelnen Bundesstaaten Australiens variieren. 

Daher ist es ratsam sich rechtzeitig mit dem zuständigen Standesamt (Registry of Birth, Deaths 

and Marriages), Friedensrichter (Marriage Celebrant) oder Priester in Verbindung zu setzen. In 

der Regel jedoch sind dies: 

• Internationale Geburtsurkunden  

Befindet sich der Geburtsort in Deutschland, so kann das deutsche Standesamt die Ur-

kunde (mehrsprachiger Auszug aus dem Geburtseintrag) auf einem mehrsprachigen 

(internationalen) Vordruck ausstellen. Eine Übersetzung in die englische Sprache ist da-

her nicht nötig. Falls die Urkunden nicht auf einem mehrsprachigen Vordruck vorgelegt 

werden, ist eine amtlich beglaubigte Übersetzung durch einen vereidigten Übersetzer 

beizufügen.  

• Internationale Heiratsurkunde (mehrsprachiger Auszug aus dem Eheeintrag) und 

rechtskräftiges, beglaubigtes Scheidungsurteil mit beglaubigter Übersetzung, falls ei-

ner der Heiratswilligen geschieden ist. 

 

• Internationale Sterbeurkunde (mehrsprachiger Auszug aus dem Sterbeeintrag), falls ei-

ner der Heiratswilligen verwitwet ist. 

 

• Gültige Identitätsdokumente (Reisepässe, Führerschein etc.) 

 

• Ehefähigkeitszeugnis: 

Das Ehefähigkeitszeugnis bescheinigt die so genannte Ehefähigkeit. Sind beide Ver-

lobte Deutsche, so genügt die Ausstellung eines gemeinsamen Ehefähigkeitszeugnis-

ses. Der Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses ist bei allen deutschen 

Standesämtern sowie bei den Auslandsvertretungen wie Botschaft oder Konsulat er-

hältlich.  

Zuständig für die Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses ist das Standesamt des 

(letzten) Wohnsitzes. Sollte nie ein Wohnsitz in Deutschland vorhanden gewesen sein, 

dann ist das Standesamt I in Berlin dafür zuständig (www.berlin.de/standesamt1). Auf 

dieser Internetseite kann auch ein Antragsformular heruntergeladen werden. 
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Das Ehefähigkeitszeugnis wird auf einem internationalen Vordruck ausgestellt. Es ist 

sechs Monate gültig. Das bedeutet, dass der Eheschließungstermin innerhalb dieser 

sechs Monate liegen muss. Ausgestellt werden kann das Ehefähigkeitszeugnis auch erst 

sechs Monate vor dem vorgesehenen Eheschließungstermin. 

• Vollständig ausgefüllter Antrag auf Bestellung des Aufgebots - 'Notice of Intended Mar-

riage': Dieses Formblatt können Sie entweder beim Friedensrichter erfragen oder aus 

dem Internet unter folgendem Link herunterladen: https://www.ag.gov.au/Familie-

sAndMarriage/Marriage/Documents/New-notice-of-intended-marriage.pdf.  

Die 'Notice of Intended Marriage' muss von beiden Partnern vor Zeugen unterschrieben 

werden. In Deutschland werden Konsularbeamte oder Diplomaten der Australischen 

Botschaft in Berlin, des Generalkonsulats in Frankfurt sowie deutsche Notare als Un-

terschriftszeugen der 'Notice of Intended Marriage' akzeptiert. 

 

Wie viele Trauzeugen müssen bei der Trauung zugegen 
sein? 

Die Anwesenheit von zwei Trauzeugen ist vorgeschrieben. 

 

Ist ein Dolmetscher erforderlich? 

Sofern die Heiratswilligen der englischen Sprache nicht mächtig sind, ist die Anwesenheit eines 

Dolmetschers erforderlich. 

 

Welches Verfahren ist nach der Eheschließung einzuhal-
ten? 

Nach der Trauung erhalten Sie vom Friedensrichter ein 'Marriage Certificate', welches Ihre Un-

terschriften und die der Trauzeugen enthält. Diese Heiratsurkunde ist jedoch kein rechtskräfti-

ges Dokument. Für die offizielle Anerkennung bei Behörden benötigen Sie ein 'Full Marriage 

Certificate', dass die Angaben zu den Eltern des Ehepaares sowie Registrierungsnummer und 

https://www.ag.gov.au/FamiliesAndMarriage/Marriage/Documents/New-notice-of-intended-marriage.pdf
https://www.ag.gov.au/FamiliesAndMarriage/Marriage/Documents/New-notice-of-intended-marriage.pdf
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Siegel trägt. Dieses 'Full Marriage Certificate' wird nicht vom Friedensrichter, sondern nur vom 

Standesamt des jeweiligen Bundesstaates ausgestellt. Die Friedensrichter müssen die von 

Ihnen vorgenommenen Eheschließungen innerhalb von 14 Tagen an das Standesamt melden. 

 

Wird die Eheschließung in Deutschland anerkannt? 

Eine in Australien geschlossene Ehe ist auch in Deutschland gültig, wenn die Heiratswilligen die 

Eheschließungsvoraussetzungen nach deutschem Recht erfüllen und die Ehe formwirksam 

nach australischem Recht geschlossen wurde. 

 

Ist eine Legalisation der Heiratsurkunde erforderlich? 

Um die Anerkennung der Heiratsurkunde in Deutschland zu erlangen ist es ratsam, dieses Do-

kument in Australien beglaubigen zu lassen. Die Beglaubigung sollte in Form einer Apostille er-

folgen und kann in einem Büro des Department of Foreign Affairs and Trade beantragt werden.  

Die Legalisation ist grob gesagt die Bestätigung der Echtheit einer ausländischen Urkunde 

durch den Konsularbeamten des Staates, in dem die Urkunde verwendet werden soll. 

Für Urkunden aus vielen Staaten ist wechselseitig eine Legalisation aufgrund zwischenstaatli-

cher Verträge nicht erforderlich oder sie wird durch die „Haager Apostille“ ersetzt. 

Die Haager Apostille ist – ebenso wie die Legalisation – die Bestätigung der Echtheit einer Ur-

kunde. Sie wird jedoch – anders als bei der Legalisation – von einer dazu bestimmten Behörde 

des Staates, in dem die Urkunde ausgestellt wurde, erteilt. Eine Beteiligung der Konsularbeam-

ten des Staates, in dem die Urkunde verwendet werden soll, ist dann nicht mehr notwendig. 

Quelle: Auswärtiges Amt 

Weitere Informationen des Auswärtigen Amtes finden Sie unter www.auswaertiges-

amt.de/de/service/konsularinfo, Stichwort: Internationaler Urkundenverkehr. 

 

http://www.auswaertiges-amt.de/de/service/konsularinfo
http://www.auswaertiges-amt.de/de/service/konsularinfo
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Welches Namensrecht gilt? 

Da in australischen Heiratsurkunden nicht vermerkt wird, welchen Familiennamen das Ehepaar 

nach der Eheschließung trägt, ist es nötig, diese Namenserklärung separat abzugeben. Grund-

sätzlich gilt:  

Deutsche Ehepartner, die den Familiennamen ändern wollen, sollten sich nach der Rückkehr 

nach Deutschland beim zuständigen deutschen Standesamt melden und die Namensänderung 

dort erklären. 

Australische Ehepartner sollten die Namensänderung beim jeweiligen Standesamt in dem aust-

ralischen Bundesstaat eintragen lassen, in dem die Eheschließung vollzogen wurde. Das „Name 

Change Certificate“ wird in Deutschland anerkannt und muss nicht in eine deutsche Urkunde 

übertragen werden. 

 

Wirkt sich die Eheschließung auf die Staatsangehörig-
keit aus? 

Eine Eheschließung ist nach dem deutschen Staatsangehörigkeitsrecht weder ein Erwerbs- 

noch ein Verlustgrund der deutschen Staatsangehörigkeit. 

Nähere Informationen über die Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit bietet das 

Bundesverwaltungsamt unter www.bundesverwaltungsamt.de, Stichwort: Deutsche Staatsan-

gehörigkeit, an. 

 

Was machen Deutsche, die keinen Wohnsitz in Deutsch-
land haben? 

Deutsche ohne Wohnsitz in Deutschland haben die Möglichkeit, Nachbeurkundungen sämtli-

cher Personenstandsfälle in Deutschland vornehmen zu lassen. Zuständig ist im Regelfall das 

Standesamt des letzten Meldewohnsitzes in Deutschland bzw., sofern keiner der Ehepartner 

jemals Wohnsitz in Deutschland hatte, das Standesamt I in Berlin. Deutsche mit Wohnsitz in 

Deutschland können die Nachbeurkundung der Eheschließung beim jeweiligen inländischen 

http://www.bundesverwaltungsamt.de/
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Wohnsitzstandesamt beantragen. Informationen finden Sie auf der Homepage des jeweiligen 

Standesamtes. 

 

Bekommt man durch Eheschließung ein automatisches 
Aufenthaltsrecht? 

Durch Eheschließung bekommt man als Ausländer in Australien nicht automatisch ein Aufent-

haltsrecht. 

 

Ist eine gleichgeschlechtliche Ehe gesetzlich verankert? 

Die gleichgeschlechtliche Ehe ist in Australien seit dem 09.12.2017 möglich. 

 

Welche Gebühren fallen an? 

Die anfallenden Gebühren erfragen Sie bitte bei den zuständigen Standesämtern für Ihren 

Wohnsitz und für Ihren Eheschließungsort. 

 

Offene Fragen? 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das für Ihren Wohnsitz zustän-

dige Standesamt oder an die Botschaft von Australien in Berlin. 

Ein persönliches Beratungsgespräch in einer Auskunfts- und Beratungsstelle ist sinnvoll, da 

Schriften naturgemäß nicht alle Antworten auf den jeweiligen Einzelfall geben können. Das Be-

ratungsstellenverzeichnis finden Sie hier. 

 

https://www.bva.bund.de/DE/Das-BVA/Aufgaben/A/Auswanderer_Auslandstaetige/_documents/Beratungsstellen_Text.html

